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Workflow ’08: 
Vom digitalen Posteingang bis zur 

revisionssicheren Archivierung
von Volker Andreae, Lecare GmbH

Keine Frage, das Papier bleibt, vorerst jedenfalls, oder zumindest
vorübergehend. Doch was kann die vielzitierte elektronische Akte
wirklich leisten? Ist sie mittlerweile realistisch für eine größere
Rechtsanwaltskanzlei, welche Vorteile könnten sich ergeben?

Viele Anwaltsprogramme bieten elektronische Akten schon an, aber
sie sind meist unvollständig, weil die Eingangspost nicht digitalisiert
wird. Ausserdem gibt es oft keine E-Mail-Schnittstelle, so dass elek-
tronische Akten auch in diesem Punkt unvollständig bleiben. Von ei-
ner echten eAkte kann man aber erst sprechen, wenn sie vollständig
ist. Denn erst dies bietet gegenüber dem Papier die wichtigen Vor-
teile: Die ständige, schnelle und parallele Verfügbarkeit der Akte an
jedem Ort für alle Mitarbeiter. 

Allein die explosionsartige Zunahme der E-Mail Kommunikation
stellt auch das juristische Büro im Rahmen der aktuellen gesetzli-
chen Richtlinien (HGB, AO, GoBS und GDPdU) vor völlig neue
Herausforderungen. Neben der üblichen Aktenaufbewahrungsfrist
von fünf Jahren gilt für geschäftlich relevante Mails eine Frist von
sechs Jahren, elektronische Rechnungen sind im steuerlich relevan-
ten Umfeld sogar mindestens zehn Jahre aufzuheben.

Die „revisionssichere“ elektronische Langzeitarchivierung mit einer
Ablösung papiergebundener Archive wird daher immer mehr zum
Thema besonders für größere Büros. Neben den Vorteilen der er-
heblichen Platzersparnis liegen die Argumente in der viel schnelleren
Informationsrecherche besonders auch in abgelegten Akten. Hinzu
kommt eine zeitlich fast unbegrenzte Verfügbarkeit aller archivier-
ten Informationen und eine wesentlich einfachere Archivsystem-
Administration. Doch was bedeutet eigentlich „Revisionssicher-
heit“ und wie ist eine Archivierung kosten- und zeitgünstig in den
Workflow des größeren juristischen Büros integrierbar?

Zunächst muss die Vollständigkeit und Integrität der Dokumente
beweisbar sein. Dies erfolgt in der Regel durch Prüfsummen, die mit
dem Dokument im Archiv abgelegt sind, sowie durch digitale Zeit-
stempel, mit denen die Checksummen von Journaldateien versehen
werden. So kann mit Zertifikaten die Echtheit einzelner Dateien
oder des Archivs belegt werden, ein erfolgtes Löschen oder uner-
laubtes Ändern von Daten wird angezeigt und protokolliert. Die re-
visionssichere Archivierung erfordert aber auch zwingend entspre-
chende Workflows und Arbeitsanweisungen, mithin eine Anpas-
sung aller Arbeitsprozesse der Kanzlei, die mit Dokumenten zu tun
haben.

Dann muss aufgrund einer (noch) fehlenden gesetzlichen Regelung
oder entsprechender Präzedenzurteile in der Kanzlei eine individu-
elle Entscheidung darüber getroffen werden, wann und ob über-
haupt Dokumente vernichtet werden können. Ist die Frage bei Ur-
teilen oder Titeln noch einfach zu beantworten, wird es schwierig,
sich zum Beispiel in laufenden Verfahren darauf festzulegen, dass ein
 Gericht Ausdrucke aus revisionssicheren Archiven anstelle der Ori-
ginale akzeptieren wird. Hierauf kommt es aber in der Konzeption
des effizienten Workflows der Kanzlei an: Die Papierakte sollte im
 digitalen Verfahren so selten wie möglich bewegt oder bearbeitet
werden.

Ein risikofreudiges Konzept könnte daher sein, schon bei Postein-
gang alle Dokumente zu scannen und revisionssicher elektronisch in
der Akte abzulegen. In die Papierakte gelangen nur Dokumente, die
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mit großer Wahrscheinlichkeit im Original aufbewahrt werden
müssen. Nach Abschluss der Akte übersendet man – soweit möglich
– die Originale an den Mandanten und vernichtet die Papierakte
vollständig.

Die konservative und zeitintensivere Variante besteht in der Di gita-
lisierung und vollständigen Führung der Papier-Parallelakte 
mit dem Vorteil des schnellen elektronischen Zugriffs und einer
schon vorhandenen Langzeitablage nach dem Ende der Aufbe -
wahrungsfrist. Voraussetzung ist auch hier wieder das Scannen 
und Zuordnen des Posteinganges, jedoch jetzt zweifach. Spätere
handschriftliche Notizen in der Akte bleiben dem elektronischen
 Archiv möglicherweise verborgen, es besteht die Gefahr inkonsis -
tenter Daten.

Die dritte Variante sieht eine Ablage des unsortierten gesamten
 Posteingangs nach dem Scannen in nummerierten Tageskartons 
vor, wobei zu jedem Dokument in dem Archivprogramm vermerkt
wird, in welchem Karton sich das Original befindet. So muss ledig-
lich in einem Karton gezielt gesucht werden, um das Original zu
 finden. Diese Ablage ist natürlich erheblich schneller als die Einsor-
tierung zu den jeweiligen Akten, jedoch existiert die vollständig
 gebundene Akte in Papierform dann nicht mehr. So ist es letztlich
eine Frage eines neuen Arbeitsstils, mit Akten rein elektronisch zu
arbeiten und sich längere Schriftsätze gegebenenfalls nochmals aus-
zudrucken.

Ein weiterer wesentlicher Punkt für die Akzeptanz der elektroni-
schen Akte ist die Erreichbarkeit der Dokumente mit gewöhnlichen
Programmen wie zum Beispiel Word. Hier verfolgen manche An-
waltsprogramme den Ansatz einer Integration des Dokumentenma-
nagements in das Betriebssystem. Der Schriftsatz wird in einem „vir-
tuellen Laufwerk“ gespeichert und kann mit dem üblichen Befehl
„Datei Öffnen“ in die Textverarbeitung geladen oder von hier archi -
viert werden, ohne die Software selbst bedienen zu müssen. Zusätz-
liche Funktionalitäten erscheinen als weitere Registerkarten in den
gewohnten Dialogen. Eine derartige Integration weist auch den Weg
für Kanzlei- und Legal- Management Programme, die hier erzeugten
Dokumente müssen ohne zusätzlichen Aufwand in das Archiv-Sys -
tem gelangen können. Verbunden mit einer Volltextsuche für Doku-
mente, Akten und Personen, die auch recherchierte Inhalte von 
Onlinedatenbanken erschließt, bekommt der Jurist aus der Akten-
verwaltung heraus ein mächtiges, sehr mobiles Instrument, welches
auf neudeutsch „Knowledgemanagement“ heißt und den anfängli-
chen Aufwand des Digitalisierens der Eingangspost schnell kom-
pensiert.

Das Scannen, digitale Bearbeiten und Archivieren von Dokumenten
sind mögliche Bestandteile eines modernen Kanzleimanagements,
welches die Effizienz, Kundenorientierung und Qualität in den Vor-
dergrund stellt. Die Umstellung der Organisation ist für Juristen und
Mitarbeiter ein tiefer Einschnitt, aber auch eine große Chance im
Wettbewerb.
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